
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verte ift 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten August Wöginger, Sigrid Maurer, BA, 
Kolleginnen und Kollegen 

--- ------- _. 

zum Antrag 402/ A der Abgeordneten August Wöginger, Sigrid Maurer, BA, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 
Garantiegesetz 1977, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz - WiEReG, das 
Zivildienstgesetz 1986, das KMUFörderungsgesetz, das Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Härtefallfonds, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts
Anpassungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Gebührengesetz 1957, das Finanzstrafgesetz, das 
Alkoholsteuergesetz, das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz nir Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Schulzeitgesetz 
1985, das Schulpflichtgesetz 1985, das Land- und forstwirtschaftIiche Bundesschulgesetz, das 
Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das 
Telekommunikationsgesetz 2003, das ABBAG-Gesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
das COVID-19-FondsG, die Bundesabgabenordnung, das Bundesgesetz über die personellen 
Maßnahmen aufgrund der Modernisierung der Steuer- und Zollverwaltung, das Bundesgesetz 
über die Schaffung eines Amtes nir Betrugsbekämpfung, das 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, Artikel 91 des Finanz-
Organisationsreformgesetzes, das Finanzstrafzusammenarbeitsgesetz, das Sanitätergesetz, das 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das MTD-Gesetz, das Psychotherapiegesetz, das 
Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das 
Medizinproduktegesetz, das Arzneimittelgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz, das 
Freiwilligengesetz, das Epidemiegesetz 1950, das COVID-19-Maßnahmengesetz und das 
Postmarktgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz, mit dem eine Ermächtigung zur Venügung 
über Bundesvermögen erteilt wird, ein Bundesgesetz über hochschulrechtIiche und 
studienf"örderungsrechtliche Sondervorschriften an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
Einrichtungen zur Durchnihrung von FachhochschulStudiengängen und Fachhochschulen 
aufgrund von COVID-19 (COVID-19-Hochschulgesetz - C-HG), ein Bundesgesetz über das 
Inverkehrbringen von Mund-Nasen-Schnellmasken während der Corona COVID-19-Pandemie 
und ein Bundesgesetz über die Errichtung eines COVID-19-Schulveranstaltungsausfall
Härtefonds (COVID-19-Schulstornofonds-Gesetz) erlassen werden (3. COVID-19-Gesetz), in der 
Fassung des Ausschussberichtes (115 d.B.) TOP 2 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichtes 115 d. B. wird wie folgt 

geändert: 

1. In Artikel 45 lautet Z 3: 

,,3. Nach § 733 werden folgende §§ 734 und 735 samt Überschrift eingefügt: 

"Schlussbestimmungen zu Art. 45 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2020 

§ 734. § 175 Abs. la und Ib in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxJ2020 tritt rückwirkend mit 
11. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. Die Regelung ist auf jene 
Versicherungsfälle anzuwenden, die ab dem 11 . März 2020 eingetreten sind. 

§ 735. (1) Der Krankenversicherungsträger hat einen Dienstnehmer oder Lehrling (im Folgenden: 
Betroffener) über seine Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe zu informieren. Die Definition dieser 
allgemeinen Risikogruppe, die sich nach medizinischen Erkenntnissen und wenn möglich aus der Einnahme von 
Arzneimitteln herleitet, erfolgt durch eine Expertengruppe, die das Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz und das Bundesministerium fiir Arbeit, Familie und Jugend einrichtet. Der 
Expertengruppe gehören jeweils 3 Experten des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
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Konsumentenschutz, des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger und der Ärztekammer und ein Experte des 
Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend an. 

(2) Der den Betroffenen behandelnde Arzt hat infolge dieser allgemeinen Information des 
Krankenversicherungsträgers dessen individuelle Risikosituation zu beurteilen und gegebenenfalls ein Attest über 
die Zuordnung des Betroffenen zurCOVID-I9-Risikogruppe auszustellen (COVID-I9-Risiko-Attest). 

(3) Legt ein Betroffener seinem Dienstgeber dieses COVID-I9-Risiko-Attest vor, hat er Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des Entgelts, außer 

1. der Betroffene kann seine Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen (Homeoffice) oder 
2. die Bedingungen für die Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte können durch geeignete 

Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung mit COVID-19 mit größtmöglicher Sicherheit 
ausgeschlossen ist; dabei sind auch Maßnahmen rur den Arbeitsweg mit einzubeziehen. 

3. eine Kündigung die wegen der Inanspruchnahme der Dienstfreistellung ausgesprochen wird, kann bei 
Gericht angefochten werden. 

Die Freistellung kann bis längstens 30. April 2020 dauern. Dauert die COVID-I9-Krisensituation über den 
30. April 2020 hinaus an, so hat die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister rur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung den Zeitraum, in dem 
eine Freistellung möglich ist, zu verlängern, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2020. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für Betroffene, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. 

(5) Der Dienstgeber mit Ausnahme des Dienstgebers Bund hat Anspruch auf Erstattung des an den 
Dienstnehmer bzw. Lehrling geleisteten Entgelts sowie der Dienstgeberanteile am Sozialversicherungsbeitrag, 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag und sonstigen Beiträgen durch den Krankenversicherungsträger. Der Antrag auf 
Ersatz ist spätestens sechs Wochen nach dem Ende der Freistellung beim Krankenversicherungsträger 
einzubringen. Der Bund hat dem Krankenversicherungsträger die daraus resultierenden Aufwendungen zu 
ersetzen. 

(6) Mit der Vollziehung dieser Bestimmung ist in Bezug auf Abs. 3 und 4 die Bundesministerin für Arbeit, 
Farnilie und Jugend, soweit für Arbeitnehmer nach Art. 11 B-VG die Vollziehung dem Land zukommt, die 
Landesregierung, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, im Übrigen der Bundesminister rur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
alleine betraut. Der Krankenversicherungsträger ist im übertragenen Wirkungsbereich unter Bindung an die 
Weisungen dieser obersten Organe tätig."" 

2. In Artikel 46 lautet Z 2: 

,,2. Nach § 256 werdenfolgende §§ 257 und 258 samt Überschrift angefügt: 

"Schlussbestimmungen zu Art. 46 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxl2020 

§ 257. § 90 Abs. la und Ib in der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr. xx12020 tritt rückwirkend mit 
11. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. Die Regelung ist auf jene 
Versicherungsfalle anzuwenden, die ab dem II.März 2020 eingetreten sind. 

§ 258. (1) Die Versicherungsanstalt hat einen Dienstnehmer oder Lehrling (im Folgenden: Betroffener) über 
seine Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe zu informieren. Für die Definition dieser allgemeinen Risikogruppe 
gilt § 735 Abs. I des ASVG BGB\. Nr. 198/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxJ2020. 

(2) Der den Betroffenen behandelnde Arzt hat infolge dieser allgemeinen Information der 
Versicherungsanstalt dessen individuelle Risikosituation zu beurteilen und gegebenenfalls ein Attest über die 
Zuordnung des Betroffenen zurCOVID-I9-Risikogruppe auszustellen (COVID-19-Risiko-Attest). 

(3) Legt ein Betroffener seinem Dienstgeber dieses COVID-19-Risiko-Attest vor, hat er Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des Entgelts, außer 

I . der Betroffene kann seine Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen (Homeoffice) oder 
2. die Bedingungen für die Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte können durch geeignete 

Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung mit COVID-I9 mit größtmöglicher Sicherheit 
ausgeschlossen ist; dabei sind auch Maßnahmen fiir den Arbeitsweg mit einzubeziehen. 

Die Freistellung kann bis längstens 30. April 2020 dauern. Dauert die COVID-I9 Krisensituation über den 30. 
April 2020 hinaus an, so hat die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung den Zeitraum, in dem 
eine Freistellung möglich ist, zu verlängern, längstens jedoch bis zum 3 1. Dezember 2020. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für Betroffene, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. 

(5) Der Dienstgeber mit Ausnahme des Dienstgebers Bund hat Anspruch auf Erstattung des an den 
Dienstnehmer bzw. Lehrling geleisteten Entgelts sowie der Dienstgeberanteile am Sozialversicherungsbeitrag, 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag und sonstigen Beiträgen durch die Versicherungsanstalt. Der Antrag auf Ersatz 
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ist spätestens sechs Wochen nach dem Ende der Freistellung bei der Versicherungsanstalt einzubringen. Der Bund 
hat der Versicherungsanstalt die daraus resultierenden Aufwendungen zu ersetzen. 

(6) Mit der Vollziehung dieser Bestimmung ist in Bezug auf Abs. 3 und 4 die Bundesministerin für Arbeit, 
Familie und Jugend, soweit für Arbeitnehmer nach Art. 11 B-VG die Vollziehung dem Land zukommt, die 
Landesregierung, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, im Übrigen der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
alleine betraut. Die Versicherungsanstalt ist im übertragenen Wirkungsbereich unter Bindung an die Weisungen 
dieser obersten Organe tätig."" 

Begründung: 

Zu Artikel 45 und 46 

Nach dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens gibt es Vorerkrankungen, die den Verlauf einer COVID-
19-Erkrankung erheblich verschlechtern können. Daher sollen Beschäftigte (Dienstnehmer und Lehrlinge) mit 
solchen Vorerkrankungen, die bei der Arbeit einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, einen Anspruch auf bezahlte 
Freistellung für eine befristete Zeit haben (vorläufig bis 30.4.2020, wobei dieser Zeitraum durch Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verlängert werden kann, wenn die Krisensituation weiter andauert). 

Die von der WHO definierten Risikogruppen erfordern eine entsprechende Medikation, die dem 
Krankenversicherungsträger bekannt ist. Dem Krankenversicherungsträger liegen die entsprechenden Daten vor, 
sodass es ihm möglich ist, Personen mit einem potenziell erhöhten Risiko zu identifLZieren, zu kontaktieren und 
zu informieren. 

Auf Basis dieser Information kann sich der Betroffene bevorzugt telefonisch an seinen behandelnden Arzt wenden. 
Dieser hat die individuelle Risikobeurteilung unter Einbeziehung definierter Kriterien durchzuführen. Bei 
Vorliegen einer Risikokonstel1ation erstellt der behandelnde Arzt ein ärztliches Attest (COVID-19-Risiko-Attest). 
Dieses hat lediglich eine Aussage darüber zu enthalten, ob bzw. dass der Betroffene einer COVID-19-
Risikogruppe angehört, eine konkrete Diagnose darf nicht enthalten sein. 

Legt der Betroffene dieses Attest seinem Dienstgeber vor, so hat dieser zu prüfen, ob dem Betroffenen die 
Erbringung seiner Arbeitsleistung im Homeoffice oder unter adäquaten und ausreichenden Schutzmaßnahmen 
weiterhin an seinem Arbeitsplatz möglich ist. 

Eine Erbringung der Arbeitsleistung im Homeoffice ist dann möglich, wenn sie von der Art der arbeits vertraglich 
vereinbarten Tätigkeit her überhaupt geeignet ist, im Homeoffice wahrgenommen zu werden, und wenn zusätzlich 
die technischen Möglichkeiten gegeben sind; dazu zählt z. B. ein Breitband-Internetanschluss. Erforderlichenfalls 
hat der Dienstgeber dafür zu sorgen, dass die technischen Möglichkeiten (Hard- und Software) zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Erbringung der Arbeitsleistung weiterhin am Arbeitsplatz ist dann möglich, wenn durch geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko mit größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist. Bei der Festlegung 
dieser Schutzmaßnahmen, die je nach AufgabensteIlung und Arbeitsumgebung ganz unterschiedlich sein können 
und von Maßnahmen wie Abstandhalten, Handhygiene über die Bereitstellung eines EirLZelbüros und Maßnahmen 
für die Nutzung von Liften und sonstigen betrieblichen Einrichtungen bis hin zur sicheren Gestaltung des 
Arbeitswegs reichen können, sollte der Arbeitgeber die ihm zur Verfügung stehende arbeitsmedizinische und 
sicherheitstechnische Expertise der Präventivfachkräfte heranzuziehen. 

Wenn die Erbringung der Arbeitsleistung weder im Homeoffice noch am bisherigen Arbeitsp latz möglich ist, dann 
hat der Betroffene Anspruch auf bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung. Dies kann nicht gelten für Bereiche 
der versorgungskritischen Infrastruktur, da hier die Gewährleistung der kritischen Infrastruktur (siehe dazu 
https://www.bundeskanzleramt.gv.atlthemenlsicherheitspolitik/schutz-kritischer-infrastrukturen.html) vorrangig 
ist. Zur kritischen Infrastruktur zählen jedenfalls die Versorgung mit Lebensmitteln, Verkehrs-, 
Telekommunikations-, Post-, Energie- und Finanzdienstleistungen wie auch eine gesicherte Versorgung mit 
Sozial-, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, sowie die staatliche Hoheitsverwaltung. Für die hier 
Beschäftigten muss das Infektionsrisiko durch geeignete vom Dienstgeber zu veranlassende Schutzmaßnahmen so 
weit wie nur möglich gesenkt werden, sodass ein allenfalls verbleibendes Restrisiko so gering ist, dass es sachlich 
gerechtfertigt ist, dass diesen Beschäftigten im Vergleich zu anderen Bereichen im Ergebnis kein 
Freistellungsanspruch zukommt. 

Der Dienstgeber hat Anspruch auf Erstattung des für die Zeit der Freistellung geleisteten Entgelts sowie der 
Dienstgeberanteile am Sozialversicherungsbeitrag (Arbeitslosenversicherungsbeitrag) durch den jeweils 
zuständigen Krankenversicherungsträger. Dies ermöglicht auch eine effiziente Überprüfung der Berechtigung der 
Freistellung, weil dem Krankenversicherungsträger ja die notwendigen Gesundheitsdaten, wie oben beschrieben, 
zur Verfügung stehen, ebenso die Date zum Beschäftigungsverhältnis. ·e beiden Krankenversi erungsträger 
w"den dabei im übemagenen Wirlrun s , . eh tätig. J 
lJ,-~~ 

, ~ ,. , , . 

AA-26 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




		2020-04-03T21:47:20+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




